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— das Verhältnis zwischen der Entwicklung der Ar
beitsproduktivität und der Durchschnittsvergütung.

Entsprechend der Spezifik des Reproduktionsprozesses 
sind darüber hinaus weitere Kennziffern für die Be
urteilung der Effektivitätsentwicklung anzuwenden.

(3) Die Umlaufmittelkredite werden unter der Vor
aussetzung gewährt, daß der Bank die Höhe des Kre
ditbedarfs von den Genossenschaften nachgewiesen 
wird. Aus dem Nachweis müssen Höhe, Struktur und 
Finanzierungsquellen der planmäßigen Umlaufmittel 
hervorgehen.

(4) Die Genossenschaften haben sich an der Finan
zierung der Umlaufmittel mit Eigenmitteln zu betei
ligen. Für LPG, GPG, PwF, BHG sowie ZGE der Tier
produktion gilt das per 31. Dezember 1969 erreichte 
Verhältnis zwischen Eigenmitteln und Kredit bei der 
Finanzierung der Umlaufmittel als Mindestanforde
rung an die Eigenmittelbeteiligung. Alle übrigen Ge
nossenschaften haben sich in Höhe von mindestens 
30 % der planmäßig benötigten Umlaufmittel mit 
Eigenmitteln an der Finanzierung zu beteiligen. Diese 
Mindestanforderungen schließen die anteilmäßige Be
teiligung mit Eigenmitteln bei der Finanzierung von 
Umlaufmittelerhöhungen ein. Für Bestände aus unvoll
endeter Bau-, Montage- und Ausrüstungsproduktion 
aus Kooperationsleistungen können Kredite ohne Be
teiligung mit Eigenmitteln gewährt werden. Mit Ge
nossenschaften, deren Eigenmittelanteil zum Zeitpunkt 
der Inkraftsetzung dieser Anordnung den Eigenmittel
anteil vergleichbarer Genossenschaften erheblich unter
schreitet, ist die schrittweise Angleichung ihres Eigen
mittelanteiles an das Niveau gleichgelagerter Genos
senschaften bis zum Ende des Perspektivplanzeitrau
mes jährlich im Kreditvertrag zu vereinbaren. Errei
chen Genossenschaften die Mindestanforderungen an 
die Beteiligung mit Eigenmitteln nicht, so kann die 
Bank in Ausnahmefällen in Höhe der fehlenden Eigen
mittel befristet Kredit gewähren. Für diesen Kredit 
kann die Bank einen Zinszuschlag bis zu 2 % jähr
lich berechnen.

(5) Eigenmittel oder ihnen gleichgestellte Mittel im 
Sinne des Abs. 4 sind
— der Umlaufmittelfonds,
— die Ständigen Passiva,
— der Bestand an Verbindlichkeiten aus Warenliefe

rungen und Leistungen,
— Beteiligungen,
— Abschlagzahlungen der Investitionsauftraggeber,
— Inventarbeiträge im Umlaufmittelbereich.
Die Ermittlung der Umlaufmittel und der Eigenmittel 
erfolgt entsprechend den Bestimmungen über die Pla
nung und Abrechnung der Umlaufmittel. Soweit Ge
nossenschaften die auf den Sonderbankkonten des 
Rücklagefonds, des Prämienfonds sowie des Kultur- 
und Sozialfonds angesammelten Mittel planmäßig zeit
weilig als eigene Umlaufmittel zur Minderung des 
Kreditbedarfs einsetzen, ist das mit der Bank zu 
vereinbaren. Der Einsatz von Guthaben dieser Fonds 
wird bei der Ermittlung der Mindesteigenmittelbetei
ligung gemäß Abs 4 nicht berücksichtigt.

(6) Die Bank kann die Gewährung von Umlaufmit
telkredit von der Einhaltung weiterer Voraussetzungen 
wie
— eines exakten und aussagefähigen Rechnungswesens,

— Einhaltung von Normativen der Materialbevorratung, 
des Materialeinsatzes und der unvollendeten Bau
produktion,

— Abrechnung von Bauleistungen nach nutzungsfähi
gen Einheiten,

— Abgabe von verbindlichen oder Höchstpreisangebo
ten

abhängig machen. In den Fällen, in denen Genossen
schaften ihre kooperative Zusammenarbeit auf der 
Grundlage einer Abteilung Pflanzenproduktion orga
nisieren, kann dieser zur Vorbereitung und Durchfüh
rung der pflanzlichen Produktion Umlaufmittelkredit 
gewährt werden, wenn dafür die Zustimmung der 
Mitgliederversammlungen der daran beteiligten Genos
senschaften vorliegt. Von den beteiligten Genos
senschaften ist zu sichern, daß das Ergebnis der Abtei
lung Pflanzenproduktion in das Ergebnis der beteilig
ten Genossenschaften eingeht. Aufwendungen, die zur 
Vorbereitung der Produktion des folgenden Wirt
schaftsjahres anfallen, können der Abteilung Pflanzen
produktion vorfinanziert werden.

(7) Für einen bei der Plandurchführung zusätzlich 
auftretenden Finanzbedarf können Umlaufmittelkredite 
ohne Beteiligung mit Eigenmitteln gewährt werden, 
wenn damit die Produktions- und Zirkulationsziele 
übererfüllt werden bzw. die durch Kredit ztr finan
zierenden Bestände mit den volkswirtschaftlichen In
teressen übereinstimmen. Für diese Kredite ist der 
Grundzinssatz von 5 % zu berechnen. Die Bank kann 
Zinsabschläge bis zu 2% gewähren, wenn
— der Bestand an Tieren durch hochwertige Tiere er

höht wird;
— Futterreserven aus eigener Produktion über die 

Mindestbevorratung hinaus gebildet werden.
Die Rückzahlung von Krediten zur Aufstockung hoch
wertiger Tierbestände ist vertraglich zu vereinbaren 
und hat in Übereinstimmung mit der Reproduktion 
der finanzierten Tiere zu erfolgen. Zinsabschläge für 
Futterreserven werden jeweils höchstens für ein Jahr 
gewährt. Die Bank kann zur Vorfinanzierung von plan
mäßig zu bildenden Fonds der Genossenschaften (außer 
Rücklagefonds) Kredit gewähren, wenn ein ökonomisch 
begründetes Auseinanderfallen von Eigenmittelerwirt
schaftung und Finanzbedarf im Laufe des Planjahres 
auftritt. Der Zinssatz beträgt 5 %. Vorschüsse für die 
Vergütung von Arbeitseinheiten können in den Um
laufmittelkredit für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Produktion einbezogen werden. Der hierauf 
entfallende Kreditanteil ist in Abhängigkeit von der 
Planerfüllung der Marktproduktion zu bestimmen.

(8) Die Bank kann zur Überwindung von Planwidrig
keiten und zur Überbrückung zeitweiliger Liquiditäts
schwierigkeiten den Genossenschaften Kredite gewäh
ren. Voraussetzung dafür ist, daß
— Maßnahmen zur Aufholung von Produktionsrück

ständen oder zur Reduzierung überhöhter Bestände 
eingeleitet werden;

— die finanzierten Prozesse die Erreichung der volks
wirtschaftlichen Mindestanforderung an die Effek
tivität gewährleisten;

— sich die Genossenschaften verpflichten, die Kredite 
spätestens bis zum Ende des folgenden Jahres zu
rückzuzahlen.

Die Bank kann für diese Kredite in Abhängigkeit vom 
Umfang, den Ursachen und der Zeitdauer des Finanz
bedarfs differenzierte Zinszuschläge bis zu einem 
Zinssatz von 15% erheben.


